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 Veröffentlicht am 22.04.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293b;

Rechtssatz

Es ist unerheblich, ob es sich bei der Unrichtigkeit um einen falsch dargestellten Sachverhalt oder um eine unrichtige

Rechtsansicht handelt. Da es auf die Erkennbarkeit der Unrichtigkeit durch die Behörde ankommt, ist es weiters

unerheblich, ob es sich um eine Rechtsfrage handelt, die eine unterschiedliche Lösung denkbar erscheinen läßt oder

nicht. Wesentlich ist, daß für die Behörde die Unrichtigkeit der in der Abgabenerklärung vertretenen Rechtsau assung

klar erkennbar gewesen wäre, wenn sie die Abgabenerklärung diesbezüglich geprüft hätte. Der Au assung, eine

"vertretbare Rechtsansicht" könne niemals eine o ensichtliche Unrichtigkeit iSd § 293b BAO darstellen, kann nur

insoweit zugestimmt werden, als die Vertretbarkeit der Rechtsansicht auch aus der Sicht der Behörde gegeben wäre

und es eines Aktes der Rechts ndung befürfte, um von zwei oder mehreren vertretbaren Rechtsansichten die dem

Gesetz entsprechende zu erkennen. Bestünde hingegen behördlicherseits bei entsprechender Prüfung von vornherein

die Gewißheit, daß die in der Abgabenerklärung vertretene Rechtsansicht unrichtig ist, so läge aus der Sicht der

Behörde eine o ensichtliche Unrichtigkeit vor, auch wenn der Abgabep ichtige seine Rechtsansicht - was naheliegend

ist - für vertretbar hielte. Auch das Argument, gegen das Vorliegen einer o ensichtlichen Unrichtigkeit spreche der

Umstand, daß sie wiederholt übersehen werde, ist nicht überzeugend. Das weitgehende ungeprüfte Übernehmen des

Inhaltes von Abgabenerklärungen in Abgabenbescheide ist nämlich durchaus nichts Unübliches und kann daher auch

mehrmals wiederholt erfolgen. Inwieweit die Behörde dabei gegen Verfahrensvorschriften verstößt (E 17.9.1997,

93/13/0059), ist für die Berichtigungsmöglichkeit unerheblich.
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